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Antraggemäß§l0derGeschäftsordnungdesRatesderLandeshauptstadtHannover

Wohnraum-ZweckentfremdungssatzungfürHannover

Die vorgenannten Ausschusse, s'owie der Rat der- stadt Hannover mögen beschließen:

.l.DerRatderStadtHannoverstelltfest,dassdieStadtHannoverimSinnedes§1des

NiedersächsischenGesetzesüberdasVerbotderZweckentfremdungvonWohnraum(NZwEWG)

als Gebiet zählt, in dem ,,die ausreichende versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu

angemeSsenen Bedingungen besonders gefährdet,. ist,, die LHH also ein Gebiet mit

Wohnraummangel ist'

2. Die Verwaltung wird daher beauftragt, zu den nächsten jeweils erreichbaren sitzungen der

VorgenanntenAusschüsse,sowiederRatsversammiungeinenEntwur{fÜreineWohnraum-

ZweckentfremdungssatzungfürHannoverzurBeschlussfassungvorzulegen.

Begründung:

DerNiedersächsischeLandtaghatam2T.ß.2a19dasGesetzüberdasVerbotder
Zweckentfremdung von Wohnraum (NzwEWG) beschlossen'

Dieses Gesetz ermächtigt die Gemeinden für ihr Gebiet Zweckentfremdungssatzungen zu beschließen'

wenn auf ihrem Territorium Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen nicht zur Vedügung

stehen und daher die Wohnraumversorgung gefährdet ist'

Danach wird die Umwandlung von wohnraum für andere Zwecke' die bauliche veränderung von

wohnraum, die umwandlung von wohnungen in FerienwohnunSen' außerdem der Leerstand und auch

die Beseitigung von wohnraum von einer behördrichen Genehmigung abhängig gemacht, die nur unter

besonderen Voraussetzungen zu erteilen ist. Firr Verstöße gegen das Gesetz trifft das Gesetz

Vorkehrungen in Form von Bußgeldvorschriften'
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' zitiert nach NZwEWG, § 1, Abs' 1
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